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2. Instanz

Aktenzeichen L 1 KR 5/02
Datum 20.10.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Hamburg vom 9.
Oktober 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu
erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Erstattung der Kosten fÃ¼r eine im MÃ¤rz 1998
durchgefÃ¼hrte Magenbandoperation in HÃ¶he von 2.641,05 Euro streitig.

Die am 1960 geborene KlÃ¤gerin, die bis zum 31. August 1999 Mitglied der
Beklagten war, beantragte Ende 1996 die Ã�bernahme der Kosten einer
stationÃ¤ren Behandlung zur operativen Anlage eines Magenbandes zum Zwecke
der Gewichtsreduktion.

In den von der Beklagten im Antrags- bzw. Widerspruchsverfahren eingeholten
Stellungnahmen des Chirurgen und Sozialmediziners P. vom 9. Mai und 15. Juli 1997
wird unter Einbeziehung des nach Untersuchung der KlÃ¤gerin erstellten
Konsiliarberichts des Chirurgen Prof. Dr. K. vom 12. Juni 1997 ausgefÃ¼hrt, die
KlÃ¤gerin habe keine konkreten Vorstellungen Ã¼ber mÃ¶gliche Ursachen ihres
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Ã�bergewichts und mache keine Angaben zu ihrem Essverhalten. Bisher habe sie
diverse DiÃ¤ten kurzfristig begonnen, aber nie konsequent durchgefÃ¼hrt. Bei
einem Gewicht von 135 kg und einer KÃ¶rpergrÃ¶Ã�e von 167 cm betrage der Body-
Mass-Index (BMI) 48,4. Da bisher die MÃ¶glichkeiten der qualifizierten
ErnÃ¤hrungsberatung und diÃ¤tetischen FÃ¼hrung nicht ausgeschÃ¶pft seien, liege
trotz Folgeerkrankung der WirbelsÃ¤ule eine Operationsindikation nicht vor.

Mit Bescheid vom 23. Juni 1997 lehnte die Beklagte den Antrag ab und bot der
KlÃ¤gerin eine ErnÃ¤hrungsberatung an. Die KlÃ¤gerin lieÃ� im MÃ¤rz 1998 ein
Magenband operativ anlegen. Den Widerspruch gegen den Bescheid vom 23. Juni
1997 wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 30. Juni 1998 zurÃ¼ck. Das
Sozialgericht hat die Klage mit Urteil vom 9. Oktober 2001 abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt. Das Sozialgericht
verneine zu Unrecht den geltend gemachten Anspruch. Die Operation sei die
einzige MÃ¶glichkeit fÃ¼r sie gewesen, ihr Gewicht zu reduzieren. In ihrer
Lebenssituation sei es ihr nicht mÃ¶glich gewesen, weitere ernÃ¤hrungsberatende
Programme durchzustehen. Die Stellungnahme von Prof. Dr. K. beruhe vermutlich
auf sachfremden ErwÃ¤gungen. Sie habe bei der von der Beklagten angebotenen
ErnÃ¤hrungsberatung angerufen. Dort habe man ihr gesagt, eine DiÃ¤t ohne
jegliche sportliche BetÃ¤tigung bringe nicht viel. Sie habe sich aber aufgrund ihres
RÃ¼ckenleidens nicht sportlich betÃ¤tigen kÃ¶nnen. Das Urteil des
Bundessozialgerichts (BSG) vom 19. Februar 2003 stÃ¼tze ihre Rechtsposition. Eine
im Sommer 2004 durchgefÃ¼hrte Magenspiegelung habe ergeben, dass das
Magenband weiter funktionsfÃ¤hig sei.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Hamburg vom 9. Oktober
2001 sowie den Bescheid der Beklagten vom 23. Juni 1997 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 30. Juni 1998 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihr die Kosten der stationÃ¤ren Behandlung zur operativen Anlage eines
Magenbandes in HÃ¶he von 2.641,05 Euro nebst 4 % Zinsen seit RechtshÃ¤ngigkeit
der Klage zu erstatten.

Die Beklagte beantragt, die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der Vortrag der KlÃ¤gerin nicht Ã¼berzeuge. Die
erstinstanzliche Entscheidung sei zutreffend. Die MÃ¶glichkeiten ambulanter
Beratung und Therapie seien nicht ausgeschÃ¶pft worden. Auch das Urteil des BSG
fÃ¼hre nicht zur Bejahung des von der KlÃ¤gerin geltend gemachten
Kostenerstattungsanspruchs.

Der Facharzt fÃ¼r Innere Medizin Dr. W. hat nach Untersuchung der KlÃ¤gerin im
Gutachten vom 12. Mai 2004 u.a. ausgefÃ¼hrt, die KlÃ¤gerin habe keine Waage zu
Hause und kontrolliere ihr KÃ¶rpergewicht nicht. Bei der kÃ¶rperlichen
Untersuchung habe er ein Gewicht von 111 kg (BMI 41,1, entsprechend einer
Adipositas im Schweregrad III nach WHO) festgestellt. Das Magenband sei einen
Monat nach der Operation enger gestellt, in der Folgezeit nicht weiter kontrolliert
worden. Die KlÃ¤gerin habe angegeben, die Wirkungen des Bandes nur manchmal
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wahrzunehmen. Gelegentliche Beschwerden in Form von Erbrechen und
Sodbrennen deuteten aber auf eine noch vorliegende FunktionsfÃ¤higkeit hin. Es sei
aufgrund der Essgewohnheitenschilderung und wegen des Fehlens der gesamten
ZÃ¤hne, die nur im Oberkiefer durch eine Prothese ersetzt seien, von einer
Ã¼berwiegend hochkalorischen FlÃ¼ssigernÃ¤hrung auszugehen. Vor der
Operation habe die KlÃ¤gerin mehrere unstrukturierte und nicht Ã¤rztlich
Ã¼berwachte Versuche zur Gewichtsreduktion unternommen, die nur einen
kurzzeitigen Erfolg gebracht hÃ¤tten. Trotz des vor der Operation vorliegenden BMI
von 51,9 und des erhÃ¶hten Risikos fÃ¼r das Auftreten von Begleit- und
Folgeerkrankungen sei die Operation seinerzeit nicht notwendig gewesen, weil noch
konservative Behandlungsalternativen zur VerfÃ¼gung gestanden hÃ¤tten.

In ihrer Stellungnahme zu dem Gutachten hat die KlÃ¤gerin ausgefÃ¼hrt, dass der
Gutachter zu Unrecht annehme, aus dem Fehlen der ZÃ¤hne im Unterkiefer sei auf
EÃ�gewohnheiten mit einer Bevorzugung von SÃ¼Ã�igkeiten zu schlieÃ�en. Es
bestÃ¼nden darÃ¼ber hinaus Zweifel am ErinnerungsvermÃ¶gen des Gutachters,
weil er die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder falsch wiedergegeben habe
â��die beiden grÃ¶Ã�eren Kinder seien nÃ¤mlich bereits ausgezogen â�� und sich
nicht mehr, ohne RÃ¼cksprache mit ihr zu nehmen, an den Zweck der
Aufzeichnung ihrer Telefonnummer habe erinnern kÃ¶nnen. Hieraus ergÃ¤ben sich
erhebliche Zweifel an der Kompetenz des Gutachters, sodass das Gutachten nicht
verwertbar sei.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2004 ist der medizinische
SachverstÃ¤ndige Dr. W. ergÃ¤nzend zu seinem Gutachten gehÃ¶rt worden. Er hat
ausgefÃ¼hrt, dass die angeborene Missbildung im Bereich der BrustwirbelsÃ¤ule
und die RÃ¼ckenbeschwerden der KlÃ¤gerin nicht zum Ausschluss sportlicher
BetÃ¤tigung gefÃ¼hrt hÃ¤tten. Eine Bewegungstherapie wÃ¼rde vielmehr
schmerzhafte Verspannungen lockern bzw. vermeiden.

Wegen des Sachverhalts im Einzelnen wird auf die in der Sitzungsniederschrift vom
20. Oktober 2004 aufgefÃ¼hrten Akten und Unterlagen verwiesen. Sie sind
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung und Beratung des Senats gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige
Berufung der KlÃ¤gerin (vgl. Â§Â§ 143, 144, 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG)) ist
nicht begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten
fÃ¼r die durchgefÃ¼hrte Magenbandoperation.

Als Anspruchsgrundlage kommt hier lediglich Â§ 13 Abs. 3 Satz 1 FÃ¼nftes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB V) in Betracht. Konnte die Krankenkasse eine
unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu
Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten fÃ¼r die selbstbeschaffte
Leistung Kosten entstanden, sind diese nach dieser Vorschrift von der Krankenkasse
in der entstandenen HÃ¶he zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war. Diese
Voraussetzungen sind nicht erfÃ¼llt.
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Eine unaufschiebbare Leistung lag nicht vor, insbesondere war kein Notfall im Sinne
des Â§ 76 Abs. 1 Satz 2 SGB V gegeben. Der von der KlÃ¤gerin geschilderte
Leidensdruck stellte keinen solchen Notfall dar.

Die Beklagte hat eine Leistung auch nicht zu Unrecht abgelehnt.

Der Umstand, dass fÃ¼r eine Magenbandoperation noch keine Bewertung durch
den seit dem 1. Januar 2004 zustÃ¤ndigen Gemeinsamen Bundesausschuss â��
vormals Ausschuss Krankenhaus â�� vorliegt, schlieÃ�t einen Anspruch der
KlÃ¤gerin allerdings noch nicht aus. Das Fehlen eines Erlaubnisvorbehaltes in Â§
137c SGB V â�� als Grundlage fÃ¼r die Bewertung der QualitÃ¤t von
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus â�� hat zur Folge, dass
neuartige Verfahren im Krankenhaus keiner vorherigen Zulassung bedÃ¼rfen,
sondern zu Lasten der Krankenversicherung bereits angewendet werden kÃ¶nnen,
wenn der Ausschuss sie noch nicht explizit ausgeschlossen hat (vgl. BSG 19.
Februar 2003 â�� B 1 KR 1/02 R, NZS 2004, 140).

Eine Leistungspflicht der Beklagten kann auch nicht mit der BegrÃ¼ndung verneint
werden, dass fÃ¼r das Ã�bergewicht das krankhafte Essverhalten der Patientin und
nicht eine FunktionsstÃ¶rung des Magens verantwortlich sei und die Operation
damit nicht an der eigentlichen Krankheit ansetze. Eine behandlungsbedÃ¼rftige
Adipositas stellt eine anerkannte Krankheit im Sinne des SGB V dar. Soweit durch
einen operativen Eingriff in ein funktionell intaktes Organ â�� hier den Magen â��
eingegriffen und dieses regelwidrig verÃ¤ndert werden soll, wie es beim Legen
eines Magenbandes geschieht, bedarf diese lediglich mittelbare Behandlung aber
einer speziellen Rechtfertigung. Auch bei Vorliegen der Ã¼brigen medizinischen
Voraussetzungen entsprechend den aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaften (BMI
grÃ¶Ã�er als 40, Alter zwischen 18 und 60 Jahren, lÃ¤nger als 5 Jahre bestehende
Fettsucht, physischer und psychischer Leidensdruck, Ausscheiden einer
hormonellen Stoffwechselkrankheit als Ursache der Adipositas, keine primÃ¤r
psychische Erkrankung) kommt eine Operation immer nur als Ultima Ratio in
Betracht (vgl. BSG, ebenda), d.h. konservative Behandlungsmethoden mÃ¼ssen
zuvor nachweislich gescheitert sein.

Die KlÃ¤gerin hat nach ihrem Vortrag â�� welchem die operierenden Ã�rzte
offenbar gefolgt sind â�� zwar eine Vielzahl von DiÃ¤tversuchen hinter sich. Es
liegen aber keine Nachweise vor, dass sie vor der Ablehnung ihres Antrags durch
die Beklagte und Operationsentscheidung Behandlungsalternativen systematisch
mit Ã¤rztlicher Begleitung versucht hat. Die behandelnde Allgemeinmedizinerin E.
hat lediglich die DurchfÃ¼hrung von Gewichtskontrollen bestÃ¤tigt. Nach der
aktuellen Leitlinie zur PrÃ¤vention und Therapie der Adipositas der Deutschen
Adipositas Gesellschaft, Stand: Juni 2003, ist selbst bei einem BMI von mehr als 40,
wie er bei der KlÃ¤gerin vor der Operation vorgelegen hat, grundsÃ¤tzlich ein
Basisprogramm, welches sich zusammensetzt aus ErnÃ¤hrungstherapie,
Bewegungstherapie und Verhaltensmodifikation, vorzuschalten. Bleibt dieses
Programm ohne Erfolg, gilt es eine medikamentÃ¶se Therapie zu erwÃ¤gen, erst
danach ist ein chirurgischer Eingriff in Betracht zu ziehen. Weder fÃ¼r ein
Basisprogramm noch fÃ¼r eine jedenfalls erwogene medikamentÃ¶se Therapie
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liegen hier Nachweise vor.

Das Vorhandensein konventioneller Behandlungsalternativen wird im Gutachten des
Internisten Dr. W. ebenfalls beschrieben. Dieses Gutachten ist entgegen der
Auffassung der KlÃ¤gerin verwertbar. Weder die behauptete unzutreffende
Darstellung eines fÃ¼r die medizinische Beurteilung unerheblichen Einzelpunktes in
der Schilderung der Lebenssituation der KlÃ¤gerin noch das vorgetragene
Vergessen einer Absprache am Rande der Begutachtung sind geeignet, die
Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen in Frage zu stellen. Der
Senat folgt den AusfÃ¼hrungen von Dr. W. auch im Hinblick auf die Zumutbarkeit
einer (leidensgerechten) sportlichen BetÃ¤tigung zur UnterstÃ¼tzung einer
Gewichtsabnahme. Die Behauptung der KlÃ¤gerin, dass sie als Mutter von drei
Kindern konservative MaÃ�nahmen nicht habe durchfÃ¼hren kÃ¶nnen, fÃ¼hrt
ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. Es war der KlÃ¤gerin zumutbar, jedenfalls
den Versuch einer systematischen Behandlung zu unternehmen.

Da im Rahmen der PrÃ¼fung der Notwendigkeit eines operativen Eingriffs als
Ultima Ratio auf die objektiv vorliegende Situation abzustellen ist, kann ein
Leistungsanspruch nicht aus einer nach Vortrag der KlÃ¤gerin unbefriedigenden
Hilfestellung hinsichtlich der MÃ¶glichkeiten einer Gewichtsreduktion durch die
Beklagte erwachsen. Selbst wenn die Beklagte die KlÃ¤gerin gar nicht auf die
ErnÃ¤hrungsberatungsstelle hingewiesen hÃ¤tte, wÃ¼rde das fehlende
AusschÃ¶pfen konservativer Behandlungsalternativen der Erstattung der Kosten
fÃ¼r den operativen Eingriff entgegenstehen. Abgesehen davon vermag der Senat
jedoch auch kein Fehlverhalten der Beklagten oder eine falsche Auskunftserteilung
durch die ErnÃ¤hrungsberatungsstelle festzustellen.

Im Ã�brigen zieht der SachverstÃ¤ndige aus dem Fehlen eines zum Kauen
befÃ¤higenden Gebisses zu Recht den Schluss, dass die KlÃ¤gerin im Wesentlichen
auch keine Nahrung zu sich nehmen dÃ¼rfte, die gekaut werden muss. Damit wird
zwangslÃ¤ufig jede mÃ¶gliche Wirkung eines Magenbandes umgangen. Dieser
Gesichtspunkt wÃ¼rde der Geeignetheit eines Magenbandes zur Gewichtsreduktion
bei der KlÃ¤gerin zusÃ¤tzlich entgegenstehen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und entspricht dem Ausgang des
Rechtsstreits.

Ein Grund fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2
SGG ist nicht gegeben.

Erstellt am: 27.12.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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